
 

   
   
   
  

 
Sachgebiets(Dezernats-)verteilung bei der Landeshauptstadt Kiel 

- Stand: 01.04.2012 - 
  

Oberbürgermeister 
Albig 

Dezernat I 
N.N. 

Dezernat II 
Bürgermeister Todeskino 

Dezernat III 
Stadtrat Röttgers 

Dezernat IV 
Stadtrat Möller 

 

Vertretung als Oberbürgermeister: 
Bürgermeister Todeskino 
  

Vertretung als Dezernent:                  
Stadtrat Röttgers 
 

 
Vertretung: 
Stadtrat Röttgers 

 
Vertretung: 
Stadtrat Möller 
 

 
Vertretung: 
Bürgermeister Todeskino 

 
Vertretung: 
Bürgermeister Todeskino 
 

 

Zentrale Steuerung  
und Leitlinien 

 

Arbeit und Wirtschaft 
 

Stadtentwicklung  
und Umwelt 

 

Finanzen, Kultur, 
Bürgerangelegenheiten  
und Ordnung 

 

Soziales, Jugend, Gesundheit, 
Wohnen, Schule und Sport 
 

 
OB KR Stabsstelle    
          Kommunalreform  
 
01  Personal- und   
      Organisationsamt 
 
02  Rechtsamt 
 
03  Rechnungsprüfungsamt 
 
08  Die Gleichstellungsbeauftragte/    
      Referat für Gleichstellung 
 
 

 
05  Amt für Kommunikation,  
      Standortmarketing und  
      Wirtschaftsfragen 
 
71  Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel 
 
73  Hafen- und Seemannsamt    
 
83 Eigenbetrieb Beteiligungen 
     der Landeshauptstadt Kiel 
 

 
18  Umweltschutzamt  
 
60  Immobilienwirtschaft 
 
61  Stadtplanungsamt 
 
62  Stadtvermessungsamt 
 
63  Bauordnungsamt 
 
66  Tiefbauamt 
 
67  Grünflächenamt 
 
85  Eigenbetrieb  
      Parken der Landeshauptstadt Kiel 
 

 
10  Bürger- und Ordnungsamt 
 
13  Feuerwehr  
 
30  Amt für Kultur und   
      Weiterbildung 
 
90  Amt für Finanzwirtschaft 
 
 

 
KB Kommunale  
      Beschäftigungsförderung 
 
50  Amt für Gesundheit 
 
51  Amt für Sportförderung 
 
53  Amt für Familie und Soziales 
 
54  Amt für Schule, Kinder- und 
      Jugendeinrichtungen 
 
55  Amt für Wohnen und  
      Grundsicherung 
 
 

 
Die Aufgaben  
• Angelegenheiten der Gemeindeverfassung 
• Internationale Beziehungen, Bevölkerungskontakte  
werden im Büro der Stadtpräsidentin wahrgenommen. 
 

Anmerkung: Wenn die/der zuständige Dezernent/in und die/der Vertreter/in kurzfristig verhindert sind, wird die Vertretung durch Absprache zwischen den Stadträtinnen/Stadträten geregelt. Der 
Oberbürgermeister ist darüber zu unterrichten. 


